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für den Kreis StuHrn.
!ir. 1S. Stuhm, Dienstag, den 8. März 18S8.

Verfügungen und Bekanntmachungen
des Landrathsamtes, Kreisausschusses u. höherer Behörden.

Nr. 1. Nachdem die Grundgehälter der Lehrer de» Kreise» den Vorschriften de» Lehrerbesoldung-gesetze» v»m Schul- Ha«»- 
ü März v. I» und de« Festsedungen der Provinzialkonferenz entsprechend geregelt sind und mit Stücksicht darauf, haltSanschlüge 
daß die i« Folge mener KreiSblattSverfügung vom 31. August 1894 — Kreisblatt Seit« 411 Nr. 43 — 
aufgestellten HauShalt-anschläge für die Schulen mit dem 31. d Mt«. ihre Gültigkeit verlieren, ersuche ich die 
Herren Echulvorstands-Dorsitzenden, für sämmtliche Schulen unter Berücksichtigung der eingetretenen Erhöhungen 
der Bezüge für einen 3jährigen Zeitraum neue HauShalt-anschläge aufzustellen und mir bis zum 1. April d. I».
znr Prüfung einzusenden.

Die erforderlichen Formulare werden in den nächste« Tagen unter Umschlag übersandt werden.
Hierbei bemerke ich, noch Folgende», welche» bei Aufstellung der Anschläge zu berücksichtigen ist:

1. Wo mehrere Ortschaften zu einem Schulverbande gehören, ist e» erwünscht, hinter dem Namen der Gemeinde 
oder de» Gut-bezirk» zu dem die Ortschaft gehört, die Anzahl der Haushaltungen wiederzugeven, welche 
für die Bertheilung der Schullasten im Schulverbaude uuf die einzelnen kommunalen Träger der Schul- 
unterhaltungSlast maßgebend sind. Wo an Stelle der Hau-haltung-zahlen ein anderer Bertheilung-maßstab, 
Hufenstand z B. tritt, ist dieser näher zu bezeichnen.

L. Der Bordruck bezüglich der Eteuerverhaltnisse ist genau au»zufüllen
-. Wa» die Eintragungen der Einnahme und Ausgabe betrifft, so gehört nach allgemeinen Grundsätzen da» 

in der Ausgabe vor der Linie Erscheinende, gleichfalls in der Einnahme vor die Linie. Wa» vor der 
Linie steht, kann nicht nochmals hinter derselben aufgeführt stehe«.

») Vor die Linie gehört der Nutzwert der Naturalwohnung, hinter die Linie der Betrag einer Miet»- 
entschädigung

d) Bor die Linie gehört der Ertrag der Grundstücke, hinter die Linie die Bestellung»- und Beackerung»« 
kosten

o) Hinter die Linie gehören: Pachteinnahmen, Zinsen und Kapitalien, 
ä) Vor die Linie gehören: Renten, als namentlich die Schulmorgenrente. 
») EtaatSbeitrag und Beihülfen gehören hinter die Linie.

Staatliche Dienstaltkrszulagen sind Zahlungen, welche auf Grund rechtlicher Verpflichtung er
folgen. Sie gehören vor die Linie, in Einnahme und Ausgabe.

H Zuschüsse auS anderen Kassen und Einnahmen aus Sammlungen bei Hochzeiten, Taufen, Klingel
beutel und Büchsengeld werden al» Einkommen der Schulstellen kaum vorkommen. Wo sie al» 
Nebentinkommen in Betracht kommen, sind sie wie alles sonstige Nebeneinkommen in Einnahme und 
Ausgabe vor die Linie zu stellen.

x) Bor die Linie gehören die Vorausleistungen de» FiScus und etwaiger sonst verpflichtete« Gutsherrn 
an Holz. Hinter die Linie dagegen die Leistungen, die etwa auf die -rutsbezirke von den Holz- 
leist«ngen nach Maßgabe der Unterverlheilungen entfallen.

Bor die Linie oder hinter die Linie gehören dementsprechend auch die Ausgaben.
b) Schulgeld darf im Kreise Stuhm nicht erhoben werden, Fremde«schulgeld, da» ein benachbarter
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Schulverband zahlt, gehört hinter die Linie.
i) Die Naturalien oder die hierfür gewährten Entschädigungen gehören hinter die Linie.

1. Jnbetreff der Ausgaben sei noch folgendes bemerkt.
») Bei Titel I» 1 der Ausgabe ist ev. die Schulmorgenrente anzugeben. Jedenfalls muß die Summe 

der einzelnen Bezüge mit den Sätzen der Matrikel bezw. der BesoldungS Ordnung oder der sonstigen 
Fest »tzungen stimmen, rv. sind die Naturalien in Ausgabe nachzuweisen.

«ei Titel l b und o sind dieselben Spalten l bi» 5 auSzusüSen Wie bei I» der Ausgabe. 
ES empfiehlt sich nicht, bei dem Borhandensein mehrerer Lehrstellc« den Gesammtaufwand nur 

summarisch und nicht für jede Stelle besondi-rS anzugedea.
d) In Titel VI, VII, VIII» sind die durchschnittlichen Ausgaben zu berücksichtigen. Einmalige Auf

wendungen für Bauzwecke sind außerordentlich zu decken.
Stnhm, den 4. März 1898.

Der Landrath.
von LotuueUllK.


